
Was sagen die Parteien?

Ulf Thiele, Generalsekretär der CDU, betont, dass die Union 
die Tarifautonomie stärken will. Bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge soll die Einhaltung von Sozial- und tarifl ichen Standards 
künftig stärker berücksichtigt werden.

Stephan Weil, Spitzenkandidat der SPD, will den gesetzlichen 
Auftragswert von 30.000 auf 10.000 Euro senken. Eine Tarif-
bindung wird für alle Branchen eingeführt, in denen gesetzliche 
Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz gelten. 
Firmen mit Arbeitsverhältnissen unterhalb von 8,50 Euro werden 
von der Vergabe ausgeschlossen.

Im Programm der FDP fi ndet das Landesvergabegesetz keine 
 Erwähnung. Spitzenkandidat Stefan Birkner argumentiert, 
dass öffentliche Gelder so sparsam wie möglich verwendet 
werden müssen.

Anja Piel und Jan Haude, die Landesvorsitzenden von 
Bündnis 90/Die Grünen, wollen ein Tariftreuegesetz, das all-
gemeinverbindliche Mindestlöhne enthält. Der Dienstleistungs-
sektor und der Öffentliche Personennahverkehr sollen in das 
Vergabegesetz aufgenommen werden.

Dr. Manfred Sohn und Ursula Weisser-Roelle, Spitzen-
kandidatInnen für DIE LINKE, kündigen an, die vielen 
 Initiativen in der jetzigen Wahlperiode zielstrebig auszubauen. 
 Sie werden darauf hinwirken, dass bei der Vergabe aller öffent-
lichen  Auf träge an Unternehmen Mindestlöhne von 10 Euro je 
Stunde gezahlt werden.

Niedersachsen 
nachhaltig gestalten!
Gute Arbeit. 
Gleiche Chancen.

Am 20. Januar wählen gehen!
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Landtagswahl 2013 in Niedersachsen

Noch 10 Wochen bis zur Wahl…
… kommt dann ein vernünftiges Tariftreuegesetz?

Land und Kommunen müssen Vorbild im Kampf gegen Lohndumping und Wettbewerbsverzerrungen sein. Deshalb 
 fordert der DGB ein wirksames Vergabegesetz, das die faire Bezahlung der Beschäftigten bei öffentlichen Aufträgen 
 garantiert. Der Schwellenwert, ab dem das Gesetz greift, sollte bei 10.000 Euro liegen. Das Gesetz muss vom Bau-
bereich auf alle öffentlichen Aufträge ausgeweitet werden, LeiharbeiterInnen einbeziehen und Branchen ohne Tarife 
einen Mindestlohn von 8,50 Euro vorgeben.

Und das meint Friedrich Falk aus Northeim (51), 
Betriebsratsvorsitzender eines Bauunternehmens 
in Niedersachsen: „Am 1. März 2012 wurde ein neues 
Vergabegesetz in Niedersach-
sen verabschiedet. Trotz aktiver 
Mitarbeit der Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt 
und des DGB hat die alte 
Landesregierung nichts getan, 
um die Situation zu verbessern. 
Wir brauchen endlich ein Ver-
gabegesetz, das seinem Namen 
gerecht wird.“


